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Promotionsordnung 
 der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar 

 
 
 

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit den §§ 33 Abs. 1 Nr. 1 und § 54 Abs. 6 Thüringer 
Hochschulgesetz (ThürHG) vom 13. September 2016 (GVBl. S. 437) erlässt die Hochschule für 
Musik FRANZ LISZT Weimar die nachfolgende Promotionsordnung. 
 
Der Rat der Fakultät III der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar hat der Promotionsordnung 
am 08. Mai 2017 zugestimmt, der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät der Friedrich–
Schiller–Universität Jena hat sie am 27. Juni 2017 zustimmend zur Kenntnis genommen, der 
Senat der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar hat sie am 17. Juli 2017 beschlossen, ihr 
Leiter hat sie am 04. September 2017 genehmigt. 
 

Die Promotionsordnung wurde dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitale Gesellschaft am 05. September 2017 angezeigt. 
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§ 1 
Promotionsrecht 

 
(1)  Die Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar (HfM) verleiht durch die Fakultät III  
 

 im Fachgebiet Musikwissenschaft gemeinsam mit der Philosophischen Fakultät der Fried-
rich–Schiller–Universität Jena (FSU) den Grad des „doctor philosophiae“ (Dr. phil.) 

   

 im Fachgebiet Kulturmanagement mit dem Schwerpunkt Musik sowie im Fachgebiet 
Musikpädagogik den Grad des „doctor philosophiae“ (Dr. phil.) 

  
(2) Der Grad kann auch in der Form der Abkürzung „Dr.“ ohne fachlichen Zusatz geführt 
werden, sofern dies nicht im verwendeten Kontext zu einer Irreführung hinsichtlich der 
tatsächlichen fachlichen Qualifikation des Titelträgers führen kann.   
 
(3) Die Promotion dient dem Nachweis der Befähigung zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit im 
jeweiligen Fachgebiet (Promotionsfach).  
Der Nachweis wird durch die Vorlage einer schriftlichen wissenschaftlichen Abhandlung 
(Dissertation) und durch eine mündliche Prüfungsleistung erbracht. 
 
(4) In den in Abs. 1 genannten Fachgebieten kann ein Doktorgrad gleicher Bezeichnung, außer 
im Fall der Ehrenpromotion, insgesamt nur einmal verliehen werden. 
 
(5) Alle Personen–, Status– und Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung gelten gleicher-
maßen für Frauen, Männer und Menschen, die sich keinem dieser Geschlechter zuordnen.   
  

 
§ 2 

Promotionsausschüsse | Promotionskommissionen 
 
(1) Zur Organisation und Durchführung der Promotionsverfahren setzt der Rat der Fakultät III der 
HfM zwei Promotionsausschüsse ein: 
 

 für das Fachgebiet Musikwissenschaft auf Vorschlag des Rates des Instituts für 
Musikwissenschaft Weimar–Jena,  

 

 für die Fachgebiete Kulturmanagement und Musikpädagogik auf gemeinsamen Vorschlag 
der Räte des Instituts für Musikwissenschaft Weimar–Jena sowie des Instituts für 
Musikpädagogik und Kirchenmusik.  

 
(2) Dem Promotionsausschuss gehören an: 
 

 für das Fachgebiet Musikwissenschaft: 
drei im Fachgebiet habilitierte Professoren, ein künstlerischer Professor und ein promovierter 
wissenschaftlicher Mitarbeiter der HfM sowie zwei wissenschaftliche Professoren der FSU, 
die von der Philosophischen Fakultät entsandt werden, 

 

 für die Fachgebiete Kulturmanagement und Musikpädagogik: 
je ein promovierter wissenschaftlicher Professor des jeweiligen Fachgebiets, ein promovierter 
Professor aus der Musikwissenschaft, ein künstlerischer Professor und ein promovierter 
wissenschaftlicher Mitarbeiter der HfM sowie je Fachgebiet – sofern ein weiterer zumindest 
promovierter wissenschaftlicher Professor des jeweiligen Fachgebiets nicht vorhanden ist – 
ein externer promovierter Professor oder promovierter wissenschaftlicher Mitarbeiter aus 
einer mit dem jeweiligen Fachgebiet befassten Bildungs-, Forschungs- oder Kultureinrichtung   
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(3) Die Promotionsausschüsse sind für ihre Fachgebiete jeweils zuständig für die Zulassungen als 
Doktorand und zur Promotion, für die Eröffnung des Promotionsverfahrens, für die Bestellung der 
jeweiligen Promotionskommission und der Gutachter, für Änderungen der 
Betreuungsvereinbarung, für die Festsetzung des Gesamtprädikats sowie für alle Grundsatz-
entscheidungen im Rahmen des Promotionsverfahrens.  
 
(4) Die Amtszeit der Promotionsausschüsse beträgt drei Jahre. Sie beginnt und endet mit den 
Amtsperioden der Selbstverwaltungsgremien der HfM. Jeder Promotionsausschuss wählt aus 
seiner Mitte einen Professor der HfM, im Fachgebiet Musikwissenschaft alternativ der FSU, als 
Vorsitzenden.  
 
(5) Die Sitzungen der Promotionsausschüsse sind nicht öffentlich. Beschlüsse werden mit der 
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. Enthaltungen sind nicht zulässig. Im Übrigen gelten die Bestimmungen 
der Geschäftsordnung für die Gremien der HfM in der jeweils geltenden Fassung. 
 
(6) Zur Durchführung eines Promotionsverfahrens bestellt der fachlich zuständige Promotions-
ausschuss auf Vorschlag des Vorsitzenden mit der Eröffnung eines Promotionsverfahrens eine 
Promotionskommission. Sie besteht in der Regel aus drei Mitgliedern – den zwei Gutachtern, die 
betreuungsberechtigt gemäß § 4 Abs. 2 und 3 sein müssen und auch Betreuer der Dissertation 
sein können, und einem weiteren betreuungsberechtigten Wissenschaftler als Vorsitzenden. 
Mindestens ein Mitglied einer Promotionskommission im Fachgebiet Musikwissenschaft soll 
Mitglied der Philosophischen Fakultät der FSU sein. Werden weitere Gutachter bestellt, werden 
diese ebenfalls Mitglied der Promotionskommission. 
 
(7) Die Promotionskommission entscheidet auf der Grundlage schriftlicher Gutachten über die 
Annahme und Bewertung der Dissertation. Sie richtet die mündliche Prüfung aus, bewertet die 
erbrachte mündliche Prüfungsleistung und gibt eine Empfehlung über das zu vergebende 
Gesamtprädikat der Promotion ab. 
 
(8) Die Sitzungen der Promotionskommission sind nicht öffentlich. Alle Beschlüsse der 
Promotionskommission sind in einem Verfahrensprotokoll aktenkundig zu machen. Enthaltungen 
sind nicht zulässig.  

 
  

§ 3  
Zulassungsvoraussetzungen 

 
(1) Die Zulassung zur Promotion setzt ein abgeschlossenes, fachlich einschlägiges Magister-, 
Staatsexamens-, Master- oder wissenschaftliches Diplomstudium voraus. Der Abschluss soll 
mindestens mit dem Prädikat „gut“ bewertet worden sein. Über Ausnahmen von Satz 2 
entscheidet auf begründeten Antrag, dem ein positives Votum der/des Betreuer/s beizufügen ist, 
der zuständige Promotionsausschuss. 
 
(2) Ausländische Examina werden anerkannt, wenn ihre Gleichwertigkeit zu den vorgenannten 
Abschlüssen festgestellt ist. Die Feststellung der Gleichwertigkeit erfolgt durch den 
Promotionsausschuss auf Basis der von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektoren-
konferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen bzw. des Übereinkommens über die Aner-
kennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region (sog.  Lissabon-
Konvention), ggf. unter Einbeziehung der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen. 
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(3) Wird die Promotion in einem bis zum Studienabschluss nur als Nebenfach/ Ergänzungsfach 
studierten Fachgebiet oder in einer gegenüber dem Studienabschluss veränderten Kombination 
von Fachgebieten angestrebt, veranlasst der zuständige Promotionsausschuss eine fachliche 
Überprüfung aller bisherigen Studien- und Studienabschlussleistungen. Danach können Auflagen 
erteilt werden, deren Anforderungen sich aus den Studien- und Prüfungsordnungen der 
entsprechenden Studiengänge der HfM ergeben.  
 
(4) Besonders qualifizierte Absolventen mit einem Bachelor– oder diesem gleichgestellten 
Abschluss werden wie Absolventen nach Abs. 1 zur Promotion zugelassen, wenn der Nachweis 
erbracht worden ist, dass die Qualifikation zu wissenschaftlicher Arbeit im Promotionsfach 
vorhanden ist.  
Nachzuweisen ist dies in der Regel durch einen Studienabschluss mit der Gesamtnote „sehr gut“, 
eine Empfehlung des Fachbereichs der Hochschule, der für den Studiengang, den der Kandidat 
abgeschlossen hat, zuständig ist, die Vorlage der Abschlussarbeit des absolvierten Studiengangs 
mit den Gutachten sowie ein darauf basierendes positives Votum der/des Betreuer/s. Abs. 2 und 
3 bleiben unberührt. 
 
(5) Für eine Promotion müssen die Bewerber über ausreichende Kenntnisse der deutschen 
Sprache verfügen. Entsprechend dem gewählten Fachgebiet/Schwerpunkt sind darüber hinaus 
Kenntnisse in Fremdsprachen wie folgt erforderlich: 
 

 Historische Musikwissenschaft: Latein (Nachweis in der Regel durch Latinum),  
in begründeten Ausnahmefällen Ersatz durch gleichwertigen Abschluss in einer anderen 
alten Sprache (z. B. Altgriechisch, Aramäisch, Altpersisch, Hebräisch) möglich 
 

 Transcultural Music Studies/ Geschichte des Jazz und der Populären Musik/ Geschichte 
der jüdischen Musik/ Kulturmanagement: 
zwei moderne Fremdsprachen (Nachweis in der Regel durch ein int. anerkanntes 
Sprachzertifikat entsprechend mindestens B1 des Europäischen Referenzrahmens) 
 

 Musikpädagogik: Englisch (Nachweis in der Regel durch ein int. anerkanntes 
Sprachzertifikat entsprechend mindestens B2 des Europäischen Referenzrahmens)  

 
(6) Sind nach den vorstehenden Absätzen für die Zulassung zur Promotion und/oder zur 
Promotion selbst zusätzliche Leistungen erforderlich, kann der Promotionsausschuss einen 
Bewerber unter Auflagen zulassen. Sie sind in den Bescheid zur Annahme als Doktorand 
aufzunehmen und vom Bewerber innerhalb der gesetzten Fristen, jedoch spätestens bis zur 
Eröffnung des Promotionsverfahrens zu erfüllen.  
 

 
§ 4 

Betreuungsvereinbarung 
 
(1) Voraussetzung der Zulassung zur Promotion und Annahme als Doktorand ist eine schriftliche 
Betreuungsvereinbarung zwischen dem Bewerber und dem/den Betreuer/n der Promotion 
gemäß Anlage 1, die vom Vorsitzenden des Promotionsausschusses gegenzuzeichnen ist. Sie 
enthält neben den wechselseitigen Pflichten der Vertragspartner einen Zeit- und Arbeitsplan, der 
die Meilensteine der Bearbeitung der Dissertation abbildet. 
 
(2) Betreuungsberechtigt sind wissenschaftliche Professoren, Juniorprofessoren, Honorar-
professoren sowie Privatdozenten aus dem jeweiligen Fachgebiet, soweit sie Mitglieder des 
Instituts für Musikwissenschaft Weimar–Jena bzw. des Instituts für Musikpädagogik und 
Kirchenmusik sind.  
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Darüber hinaus sind auch Leiter von Nachwuchsgruppen betreuungsberechtigt, wenn sie über 
Forschungsmittel zur Einrichtung einer Nachwuchsforschergruppe von Forschungsförder-
einrichtungen oder Stiftungen verfügen, die die Bewilligung der Mittel vom Ergebnis eines wissen-
schaftlich begründeten Auswahlverfahrens abhängig machen und deren Nachwuchsprogramm 
entweder vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft akkreditiert ist oder vergleichbaren 
Kriterien standhält.  
 
(3) Wird eine fachübergreifende, interdisziplinäre Promotion und/oder eine gemeinsame 
Betreuung mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen angestrebt, können auch instituts-, 
fakultäts- und/oder hochschulfremde Personen, die über eine dem Abs. 2 entsprechende wissen-
schaftliche Qualifikation verfügen, als Mitbetreuer und/oder Gutachter tätig werden. Ebenso 
können als Mitbetreuer und/oder Gutachter auch Professoren im Ruhestand oder Privatdozenten, 
die Angehörige der Hochschule sind oder waren, tätig werden.  
Im Fachgebiet Musikwissenschaft können, in den Fachgebieten Kulturmanagement und 
Musikpädagogik sollen externe Zweitgutachten eingeholt werden.  
 
(4) Ausgeschiedene Betreuer und/oder Gutachter können die Betreuung und/oder Begutachtung 
bis zwei Jahre nach ihrem Weggang fortsetzen; die Frist kann auf Antrag des 
Betreuers/Gutachters von der Fakultät verlängert werden.   
 
(5) Alle Änderungen im Betreuungsverhältnis, insbesondere ein (Status-)Wechsel der/des 
Betreuer/s oder die Beendigung des Betreuungsverhältnisses, sind dem jeweiligen 
Promotionsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen.  
 

 
§ 5 

Zulassung zur Promotion | Immatrikulation 
 
(1) Der Antrag auf Zulassung zur Promotion ist vor Beginn der Arbeit an der Dissertation 
schriftlich an den Vorsitzenden des fachlich zuständigen Promotionsausschusses zu richten. Dem 
Antrag sind beizufügen: 
 

 die Benennung und skizzenhafte Ausführung (Exposé) des in Aussicht genommenen Themas 
sowie des gewählten Promotionsfachs, 

 Urkunden und Zeugnisse in Form von Kopien (bei Fremdbewerbern in Form beglaubigter 
Kopien) zum Nachweis der Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen nach § 3, 

 eine Betreuungsvereinbarung gemäß § 4 Abs. 1, 
 ein aktueller Lebenslauf mit Darstellung des persönlichen Werdegangs und Bildungswegs, 
 eine Erklärung über laufende oder vorausgegangene Promotionsgesuche unter Angabe des 

Themas und der Fakultät, bei der die Promotion beantragt wurde sowie ob und wie das 
Verfahren abgeschlossen wurde.   

 

Es ist anzugeben, ob eine Immatrikulation als Promotionsstudent beabsichtigt ist.  
Sofern der Bewerber kein Mitglied der HfM ist, hat er sich durch ein gültiges Personaldokument 
auszuweisen. 
 
(2) Der Promotionsausschuss soll innerhalb von zwei Monaten über den Antrag des Bewerbers 
entscheiden. Die Zulassung zur Promotion kann nur erfolgen, wenn  
 

 die Zulassungsvoraussetzungen gemäß § 3 erfüllt sind,  
 die fachwissenschaftliche Betreuung der Dissertation durch eine Betreuungsvereinbarung 

gemäß § 4 Abs. 1 garantiert ist,  
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 das Fachgebiet der angestrebten Promotion Lehr- und Forschungsgebiet im promovierenden 
Fachgebiet ist.  

 

Aus einer Zulassung zur Promotion ergibt sich kein Rechtsanspruch auf Eröffnung des 
Promotionsverfahrens. 
 
(3) Zur Promotion kann nicht zugelassen werden, wer an anderer Stelle bereits  

 in einem der in § 1 Abs. 1 benannten Fachgebiete die Eröffnung eines 
Promotionsverfahrens beantragt und nicht zurückgezogen hat oder  

 ein Promotionsverfahren mit dem gleichen Thema erfolglos beendet hat oder 
 im Rahmen eines regulären Promotionsverfahrens in einem der in § 1 Abs. 1 benannten 

Fachgebiete einen entsprechenden Titel bereits erlangt hat.  
 
(4) Mit der Zulassung zur Promotion erfolgt die Annahme als Doktorand. Die Entscheidung ist 
dem Bewerber schriftlich mitzuteilen. Der Bescheid benennt das Fachgebiet und Thema der 
Promotion, den/die wissenschaftlichen Betreuer sowie etwaige Auflagen gemäß § 3 Abs. 6.   
 
(5) Die Annahme als Doktorand ist Voraussetzung für eine Immatrikulation an der Hochschule. 
Näheres regelt die Immatrikulationsordnung der HfM.  
 
 

§ 6 
Aussetzung und Abbruch des Promotionsverhältnisses 

 
(1) Der Doktorand ist verpflichtet, jede Änderung in den antragsrelevanten Daten nach § 5 Abs. 
1 sowie jede Änderung der Betreuungsvereinbarung nach § 4 Abs. 1 unverzüglich dem 
Promotionsausschuss anzuzeigen. Er hat die Fortführung der Arbeit an seinem Promotions-
vorhaben auf Verlangen des Promotionsausschusses zu bestätigen und nachzuweisen. 
 
(2) Das Promotionsverhältnis kann auf Antrag des Doktoranden zeitlich befristet ausgesetzt 
werden, wenn das Promotionsvorhaben aufgrund besonderer familiärer Belastung, Krankheit, 
Schwangerschaft, Elternzeit, Behinderung, Pflege von Angehörigen oder aus einem anderen 
Grund nicht in angemessenem Umfang verfolgt werden kann.  
 
(3) Der Doktorand kann das Promotionsverhältnis bis zur Eröffnung des Promotionsverfahrens 
jederzeit durch eine schriftliche, unwiderrufliche Erklärung gegenüber dem Promotionsausschuss, 
die gleichzeitig als Kündigung der Betreuungsvereinbarung gilt, beenden.   
 
(4) Wird das Betreuungsverhältnis durch den/die Betreuer gekündigt, prüft der Promotionsaus-
schuss, ob die Kündigung berechtigt war und das Betreuungsverhältnis als gescheitert anzusehen 
ist und ob andere Möglichkeiten für die Betreuung der Promotion zur Verfügung stehen.   
 
(5) Stellt der Promotionsausschuss in den Fällen des Abs. 3 und 4 die Beendigung des 
Promotionsverhältnisses fest, hat er die Annahme als Doktorand zu widerrufen.  
   
(6) Die Zulassung zur Promotion kann widerrufen werden, wenn keine Aussicht besteht, dass die 
Dissertation in angemessener Zeit erfolgreich abgeschlossen wird. Davon ist insbesondere dann 
auszugehen, wenn zwischen Betreuer/n und Doktorand kein Einvernehmen über eine Anpassung 
des im Rahmen der Betreuungsvereinbarung nach § 4 Abs. 1 festgelegten Zeit- und Arbeitsplans 
hergestellt werden kann. Dem Doktoranden ist vor einer entsprechenden Entscheidung 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.  
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§ 7 
Promotionsleistungen 

 
(1) Im Sinne des § 54 Abs. 4 ThürHG ist der Doktorand gehalten, die Angebote der jeweils 
beteiligten Hochschulen und Institutionen zu Aus- und Weiterbildung sowie zum fachlich–
wissenschaftlichen Austausch zu nutzen. Dazu gehören an der HfM insbesondere das 
wissenschaftliche Kolloquium des Instituts für Musikwissenschaft Weimar–Jena sowie für das 
Fachgebiet Musikpädagogik das Seminar zu aktuellen musikpädagogischen Forschungsthemen 
und die musikpädagogische Vortragsreihe.  
 
(2) Der für das Promotionsvorhaben aufgestellte Zeit- und Arbeitsplan, der Anlage der 
Betreuungsvereinbarung gemäß § 4 Abs. 1 ist, wird von den Partnern der Betreuungs-
vereinbarung gemeinsam mindestens einmal jährlich überprüft und ggf. angepasst. Die 
Überprüfung ist entsprechend zu dokumentieren und dem fachlich zuständigen Promotions-
ausschuss vorzulegen. Eine Aussetzung des Promotionsverhältnisses nach § 6 Abs. 2 ist 
entsprechend zu berücksichtigen. 
 
(3) Der Doktorand soll im Rahmen einer der von Abs. 1 S. 2 umfassten, fachlich einschlägigen 
Veranstaltungen an der HfM mindestens zweimal zur Arbeit an seiner Promotion vortragen. Dies 
gilt in der Regel auch bei einer Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen eines strukturierten 
Promotionsprogramms der FSU oder vergleichbarer Veranstaltungen anderer Institutionen. 
 

 
§ 8 

Eröffnung des Promotionsverfahrens 
 
(1) Der Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens ist schriftlich an den fachlich zuständigen 
Promotionsausschuss zu richten. Dem Antrag sind beizufügen: 
 

1. der Nachweis über die Annahme als Doktorand gemäß § 5 Abs. 4, sofern die Zulassung 
zur Promotion nicht an der HfM erfolgt ist,  

 

2. der Nachweis über die Erfüllung der mit der Annahme als Doktorand ggf. erteilten 
Auflagen gemäß § 3 Abs. 6, 
 

3. der Nachweis über die Erbringung der Promotionsleistungen nach § 7, 
 

4. die Dissertation gemäß § 9 Abs. 1 und 2 in vierfacher Ausfertigung in maschinen-
schriftlicher Form dauerhaft haltbar gebunden sowie in einer schreibgeschützten 
elektronischen Version in einem gängigen, lesbaren Dateiformat (*.pdf/a), soweit nicht im 
Einzelfall davon abweichende Medien schriftlich vereinbart wurden, 
 

5. eine ehrenwörtliche eigenhändig unterschriebene Versicherung, aus der hervorgeht, 
 

 dass dem Doktorand die geltende Promotionsordnung bekannt ist, 
 dass der Doktorand die Dissertation selbst angefertigt (Selbstständigkeitserklärung), 

keine Textabschnitte eines anderen Autors oder eigener Prüfungsarbeiten ohne 
Kennzeichnung übernommen und alle von ihm benutzten Hilfsmittel, persönlichen 
Mittteilungen und Quellen in seiner Arbeit angegeben hat, 

 welche Personen den Antragsteller bei der Auswahl und Auswertung des Materials 
sowie bei der Herstellung des Manuskripts unterstützt haben, 

 dass die Hilfe eines Promotionsberaters nicht in Anspruch genommen wurde und dass 
Dritte weder unmittelbar noch mittelbar geldwerte Leistungen vom Promovenden für 
Arbeiten erhalten haben, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der vorgelegten 
Dissertation stehen, 
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 dass der Doktorand die Dissertation noch nicht als Prüfungsarbeit für eine staatliche oder 
andere wissenschaftliche Prüfung eingereicht hat, 

 ob der Doktorand die gleiche, eine in wesentlichen Teilen ähnliche oder eine andere 
Abhandlung bei einer anderen Hochschule als Dissertation eingereicht hat und ggf. mit 
welchem Ergebnis, 

 

6. ein amtliches Führungszeugnis, falls der Doktorand nicht im öffentlichen Dienst steht, 
 

7. der Nachweis über die Zahlung der Promotionsgebühr, die sich nach der jeweils geltenden 
Gebührenordnung bestimmt, 
 

8. eine Ergänzung des mit dem Antrag auf Zulassung zur Promotion eingereichten Lebens-
laufs, der über die zwischenzeitliche wissenschaftliche Entwicklung (insbesondere wissen-
schaftliche Publikationen und Vorträge) Auskunft gibt.  

 
(2) § 5 Abs. 3 findet auf die Eröffnung des Promotionsverfahrens entsprechende Anwendung. 
 
(3) Über die Eröffnung des Promotionsverfahrens soll der Promotionsausschuss innerhalb von 
zwei Monaten nach Eingang des Antrags entscheiden. Die Entscheidung ist dem Doktoranden 
schriftlich mitzuteilen.   
 
(4) Der Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens kann so lange zurückgezogen werden, 
bis das Promotionsverfahren durch eine ablehnende Entscheidung über die Dissertation beendet 
wird oder der Termin der mündlichen Prüfung angesetzt ist. Wird der Antrag auf Eröffnung des 
Promotionsverfahrens zurückgezogen, gilt § 6 Abs. 6 entsprechend.  
 
 

§ 9 
Dissertation 

 
(1) Mit der Dissertation weist der Doktorand die Fähigkeit nach, durch selbstständige 
wissenschaftliche Arbeit Ergebnisse zu erzielen, die der Weiterentwicklung des Fachgebiets 
dienen, aus dem das Thema der Dissertation stammt.  
 
(2) Die Dissertation ist in deutscher Sprache abzufassen. In begründeten Fällen kann der Promo-
tionsausschuss auf Antrag eine andere Sprache zulassen. In diesem Fall ist eine angemessene 
Zusammenfassung in deutscher Sprache beizufügen, deren Form und Umfang durch den 
Promotionsausschuss zu bestimmen ist.  
Der Dissertation ist ein Titelblatt gemäß den Vorgaben des jeweiligen Fachgebiets voranzustellen.  
 
(3) Die nach § 2 Abs. 6 bestellten Gutachter prüfen eingehend und unabhängig voneinander, ob 
die vorgelegte Dissertation als Promotionsleistung angenommen werden kann. 
Die Gutachten sollen dem Vorsitzenden der Promotionskommission nicht später als zwei Monate 
nach Eröffnung des Promotionsverfahrens zugeleitet werden. Fristüberschreitungen sind zu 
begründen. Ist ein Gutachter nicht in der Lage, sein Gutachten in angemessener Zeit zu erstellen, 
kann vom Promotionsausschuss ein neuer Gutachter bestellt werden, der in der 
Promotionskommission an die Stelle des ausgeschiedenen Gutachters tritt. 
 
(4) Liegen die Gutachten vor, veranlasst der Vorsitzende der Promotionskommission die 
Fortführung des Promotionsverfahrens.  
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Die Dekane der beteiligten Fakultäten benachrichtigen die betreuungsberechtigten Mitglieder der 
beteiligten Fakultäten, dass die Dissertation mit den Gutachten für drei Wochen zur Einsichtnahme 
in den beteiligten Dekanaten ausliegt. Die Benachrichtigten sind berechtigt, innerhalb der Frist 
gutachterlich zur Dissertation Stellung zu nehmen.  
 
(5) Empfehlen die bestellten Gutachter die Annahme der Dissertation, entscheidet die Promotions-
kommission auf der Grundlage der Bewertungsvorschläge über die Gesamtnote der Dissertation. 
Stimmen die Noten der Gutachter überein, gilt das Prädikat der vorgeschlagenen Note als 
Gesamtnote der Dissertation. § 11 Abs. 1 S. 2 und 3 bleibt unberührt. 
Weichen die Bewertungen voneinander ab, setzt die Promotionskommission auf der Grundlage 
der Gutachten die Gesamtnote fest. Dabei kann sie auch die gutachterlichen Stellungnahmen 
nach Abs. 4 S. 3 einbeziehen. Daneben kann die Promotionskommission mit Zustimmung des 
Promotionsausschusses ein weiteres Gutachten einholen. Sie soll dies tun, wenn die Noten der 
beiden Gutachter um mehr als eine Note voneinander abweichen. 
 
(6) Empfiehlt ein Gutachter die Ablehnung der Dissertation, entscheidet die Promotionskommission 
über die Fortführung des Promotionsverfahrens.  
Sie kann mit Zustimmung des Promotionsausschusses zusätzliche Gutachten einholen. Die 
Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung der Dissertation wird dann unter 
Berücksichtigung aller Gutachten getroffen.   
 
(7) Lehnen zwei Gutachter die Dissertation ab, so gilt das Promotionsverfahren als erfolglos 
beendet. Die Einstellung des Promotionsverfahrens ist dem Doktoranden schriftlich mitzuteilen. 
Dem Doktoranden ist auf entsprechenden Antrag Einsicht in die Akten zu gewähren.  
 
(8) Die Annahme der Dissertation ist dem Doktoranden schriftlich mitzuteilen. Mit der Annahme 
der Dissertation kann die Promotionskommission auf Vorschlag der Gutachter konkrete, nachvoll-
ziehbare Auflagen zur Beseitigung von Mängeln für die Veröffentlichung erteilen.  
 
(9) Die Korrekturexemplare verbleiben bei den Gutachtern. Eine Ausfertigung der Dissertation 
wird mit den Gutachten in der Promotionsakte des Doktoranden verwahrt. 
  
 

§ 10 
Mündliche Prüfung 

 
(1) Die mündliche Prüfung von mindestens 60 Minuten und höchstens 90 Minuten Dauer erfolgt 
nach Annahme der Dissertation in Form eines Kolloquiums im Fachgebiet der Promotion oder 
einer hochschulöffentlichen Disputation der Dissertation, die im Fachgebiet Musikwissenschaft 
auch den wissenschaftlichen Mitgliedern und Angehörigen der FSU, die im Institut für 
Musikwissenschaft Weimar–Jena tätig sind, offensteht.  
Die Prüfungsform wird einvernehmlich zwischen dem/den Betreuer/n und dem Doktoranden 
vereinbart; im Konfliktfall entscheidet der zuständige Promotionsausschuss.  
 
(2) Die mündliche Prüfung wird vom Vorsitzenden der Promotionskommission geleitet. Sie soll 
binnen zwei Monaten nach Annahme der Dissertation, jedoch spätestens in dem Semester ab-
gelegt werden, das auf das Ende der Auslagefrist folgt. Der Termin wird von der Promotions-
kommission festgelegt und dem Doktoranden mindestens 14 Tage vor der Prüfung mitgeteilt. 
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(3) Im Kolloquium soll der Doktorand im mündlichen Vortrag seine selbstständige Beschäftigung 
mit den zentralen Themen seines Fachgebiets und seine Kenntnisse zum Stand der Forschung 
unter Beweis stellen. Mit der Mitteilung über die Annahme der Dissertation nach § 9 Abs. 8 wird 
der Doktorand von der Promotionskommission aufgefordert, im Benehmen mit dem/den 
Betreuer/n seiner Dissertation innerhalb einer Frist von zwei Wochen zwei Themen für die 
mündliche Prüfung vorzuschlagen, die er fachlich breit gestreut entwickelt hat und die nicht in 
näherem Zusammenhang mit dem Thema der Dissertation stehen.  
 
(4) In der Disputation soll der Kandidat die wichtigsten Ergebnisse der Dissertation in einem 
Vortrag von mindestens 30 Minuten Dauer vorstellen und in einer anschließenden 
wissenschaftlichen Diskussion mit den Mitgliedern der Promotionskommission verteidigen, wobei 
in der Regel zumindest alle promovierten Fachvertreter frageberechtigt sind. 
Die Promotionskommission kann auf Antrag eines am Promotionsverfahren Beteiligten weitere 
Personen zur Disputation zulassen.    
 
(5) Nach Beendigung der mündlichen Prüfung entscheidet die Promotionskommission über die 
Annahme und Bewertung der mündlichen Prüfungsleistung. Gegenstände, Verlauf und Ergebnisse 
der Prüfung sind in einem entsprechenden Protokoll zu dokumentieren. 
 
(6) Das Ergebnis der mündlichen Prüfungsleistung ist dem Doktoranden schriftlich mitzuteilen. 
 
(7) Wird die mündliche Prüfungsleistung als nicht ausreichend abgelehnt, so werden mit dem 
Doktoranden für die gleiche Prüfungsform ein weiterer Prüfungstermin und neue Prüfungs-
schwerpunkte/-perspektiven vereinbart. Dem Zweitversuch ist im Rahmen der Bewertung der 
mündlichen Prüfungsleistung Rechnung zu tragen.  
 

Wird auch im zweiten Versuch, der spätestens drei Monate nach dem Erstversuch stattfinden soll, 
die mündliche Prüfungsleistung als nicht ausreichend abgelehnt, so gilt das Promotionsverfahren 
als erfolglos beendet. Die Einstellung des Promotionsverfahrens ist dem Doktoranden schriftlich 
mitzuteilen. Auf entsprechenden Antrag ist ihm Einsicht in die Akten zu gewähren.  

 
 

§ 11 
Bewertung | Gesamtprädikat 

 
(1) Die Dissertation gemäß § 9 und die mündliche Prüfung nach § 10 sind jeweils mit den 
folgenden Prädikaten zu bewerten: 
 

 überragend  summa cum laude 
 sehr gut  magna cum laude 
 gut   cum laude 
 genügend  rite 
 

Schlagen beide Gutachter für die Dissertation das Prädikat „summa cum laude“ vor, wird ein 
dritter, externer Gutachter bestellt. Das Prädikat „summa cum laude“ kann für die Dissertation nur 
vergeben werden, wenn alle Gutachter in dieser Bewertung übereinstimmen. 
 
(2) Das Gesamtprädikat wird auf Grundlage der Gutachten über die Dissertation und des 
Prädikats der mündlichen Prüfung festgesetzt, wobei der Dissertation ein größeres Gewicht 
zukommt als der mündlichen Prüfungsleistung. Weichen die Gutachten über die Dissertation um 
mehr als eine Note voneinander ab, gibt das Prädikat der mündlichen Prüfung den Ausschlag für 
das Gesamtprädikat der Promotion.  
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(3) Das Gesamtprädikat „summa cum laude“ kann nur vergeben werden, wenn sowohl die 
Dissertation als auch die mündliche Prüfung mit diesem Prädikat bewertet sind. 
 
(4) Der Vorsitzende der Promotionskommission teilt dem Promotionsausschuss die Empfehlung für 
das zu vergebende Gesamtprädikat mit. Der Promotionsausschuss beschließt aufgrund der 
Empfehlung mit der Mehrheit der Stimmen seiner promovierten Mitglieder über die Promotion und 
das Gesamtprädikat. Die Beschlussfassung soll innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss aller 
Prüfungsleistungen erfolgen.  
 
(5) Der Promotionsausschuss teilt dem Doktoranden seine Beschlüsse schriftlich unter Angabe der 
jeweiligen Bewertung der Dissertation und der mündlichen Prüfungsleistung mit. Dem 
Doktoranden ist auf entsprechenden Antrag Einsicht in die Akten zu gewähren. 
 
(6) Gleichzeitig mit der Mitteilung des Gesamtprädikats weist der Promotionsausschuss auf die 
Pflicht zur angemessenen Veröffentlichung der Dissertation sowie auf die Bestimmungen zum 
Vollzug der Promotion hin. Damit gilt das Promotionsverfahren im Sinne des Befristungsrechts 
(Wissenschaftszeitvertragsgesetz) als abgeschlossen.   
 
(7) Mit Abschluss des Promotionsverfahrens nach Abs. 6 und bis zum Vollzug der Promotion 
durch Aushändigung der Doktorurkunde nach § 13 kann der Doktorand die Bezeichnung 
„doctor designatus“ („Dr. des.“) führen.  
Diese Berechtigung erlischt spätestens zwei Jahre nach Abschluss des Promotionsverfahrens, 
wenn der Doktorand zu diesem Zeitpunkt eine schriftliche Zusage für die Veröffentlichung der 
Dissertation innerhalb eines Jahres nicht nachweisen kann. 
 
 

§ 12 
Veröffentlichung der Dissertation 

 
(1) Nach Annahme der Dissertation und erfolgreichem Abschluss der mündlichen Prüfungsleistung 
ist der Doktorand verpflichtet, die Dissertation in angemessener Weise zu veröffentlichen und 
nach Abs. 3 zu übergeben.  
Sie ist als Dissertation der HfM, im Fachgebiet Musikwissenschaft als solche des Instituts für 
Musikwissenschaft Weimar–Jena der HfM und der FSU auszuweisen. 
 
(2) Vor der Veröffentlichung ist die Dissertation dem Promotionsausschuss zur Genehmigung 
vorzulegen, der auch die Erfüllung ggf. erteilter, schriftlicher Auflagen gemäß § 9 Abs. 8 prüft. 
Die Dissertation ist in der schriftlich genehmigten Form zu veröffentlichen. 
 
(3) Der Pflicht zur Veröffentlichung der Dissertation ist genüge getan, wenn der Thüringer 
Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB) in Jena Pflichtexemplare der Dissertation in der nach 
Abs. 2 genehmigten Fassung wie folgt übergeben werden: 
 

1. eine elektronische Version im Dateiformat pdf/a auf einer CD-ROM sowie zusätzlich drei 
identische gedruckte Exemplare oder 
 

2. acht gedruckte und dauerhaft gebundene Exemplare oder 
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3. acht gedruckte Exemplare, wenn   
 die Dissertation in einer Zeitschrift oder einer wissenschaftlichen Schriftenreihe 

publiziert worden ist oder 
 

 ein gewerblicher Verleger die Verbreitung über den Buchhandel übernimmt, eine 
Mindestauflage von 150 Exemplaren nachgewiesen wird und die Veröffentlichung auf 
der Titelblattrückseite als Dissertation ausgewiesen ist.   

 
In den Fällen von Nr. 1 und 2 überträgt der Doktorand der ThULB das Recht, weitere Kopien der 
Dissertation herzustellen und zu verbreiten.  
In den Fällen von Nr. 1 ist der ThULB und der Deutschen Nationalbibliothek ferner das Recht 
einzuräumen, die Dissertation in Datennetzen öffentlich zugänglich zu machen. Hierfür kann die 
ThULB weitere, insbesondere technische Anforderungen an die Abgabe stellen. 
 
(4) Daneben ist die Dissertation in der nach Abs. 2 genehmigten Fassung dem Promotions-
ausschuss zum Verbleib in der HfM und zur ausschließlich internen Nutzung für bibliothekarische 
und archivarische Zwecke wie folgt zu übergeben:  

 

1. eine elektronische Version entsprechend Abs. 3 Nr. 1, soweit die Dissertation gemäß Abs. 
3 Nr. 1 oder 2 veröffentlicht worden ist oder 
 

2. zwei Exemplare der publizierten Fassung, soweit die Dissertation nach Abs. 3 Nr. 3 
veröffentlicht worden ist.  

 
(5) Die Veröffentlichung der Dissertation sowie die Übergabe der Pflichtexemplare ist in der 
Regel binnen zwei Jahren nach Abschluss des Promotionsverfahrens zu realisieren. Auf 
entsprechend begründeten Antrag ist eine einmalige Verlängerung bis zu einem Jahr möglich.  
 
 

§ 13 
Vollzug der Promotion | Urkunde 

 
(1) Sobald eine angemessene Veröffentlichung der Dissertation nachgewiesen wurde, wird die 
Promotion durch Aushändigung einer von den Leitern der beteiligten Hochschulen sowie den 
jeweils beteiligten Dekanen unterzeichneten und mit den Siegeln der beteiligten Hochschulen 
versehenen Urkunde gemäß Anlagen 2 und 3 vollzogen, die neben dem Gesamtprädikat auch 
das Prädikat der Dissertation ausweist. Als Promotionsdatum gilt der Tag der mündlichen Prüfung. 
 
(2) Auf Antrag des Promovierenden kann die Promotionsurkunde in englischer Sprache 
ausgestellt werden. 
 
(3) Mit der Aushändigung der Urkunde erhält der Doktorand das Recht, den Doktorgrad gemäß 
§ 1 Abs. 1 zu führen.  
 

§ 14 
Wiederholung 

 
(1)  Ist das Promotionsverfahren erfolglos beendet worden, kann frühestens nach einem Jahr und 
nur in besonders begründeten Fällen ein weiterer Promotionsversuch zu einem anderen Thema 
unternommen werden. Die Begründung ist dem erneuten Antrag auf Zulassung zur Promotion 
gemäß § 5 beizufügen. Wird dem Antrag stattgegeben, beginnt ein neues Promotionsverfahren. 
§ 5 Abs. 3 bleibt unberührt. 
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(2) Eine Wiederholung von Dissertation und/oder mündlicher Prüfungsleistung zum Zwecke der 
Notenverbesserung ist ausgeschlossen. 
 
 

§ 15  
Täuschung | Aberkennung 

 
(1) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion nicht erfüllt, ohne dass der 
Bewerber hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung der 
Urkunde bekannt, so gilt dieser Mangel mit Bestehen der Doktorprüfung behoben. 
 
(2) Wird der Fakultät III der Verdacht einer Täuschung bei Promotionsleistungen bekannt, soll 
binnen drei Monaten nach Bekanntwerden eine nachträgliche Überprüfung der 
Prüfungsleistungen durch den fachlich zuständigen Promotionsausschuss veranlasst werden. Die 
Überprüfung erfolgt durch eine Promotionskommission, der mindestens drei, jedoch nicht die 
ursprünglichen Gutachter angehören.   
 
(3) Die Verleihung des Doktorgrades ist zurückzunehmen, wenn der Bewerber beim Nachweis 
der Zulassungsvoraussetzungen oder der Doktorand bei Promotionsleistungen getäuscht hat oder 
wenn Tatsachen bekannt werden, die eine Verleihung des Doktorgrades ausgeschlossen hätten. 
Für die Aberkennung des Doktorgrades gelten die gesetzlichen Regelungen.  
 
(4) Die Entscheidung über die Konsequenzen bei Unregelmäßigkeiten im Promotionsverfahren 
trifft der Fakultätsrat der Fakultät III, im Fachgebiet Musikwissenschaft verstärkt durch die 
promovierten Mitglieder des Instituts für Musikwissenschaft Weimar–Jena, soweit diese nicht 
bereits Mitglied des Fakultätsrats sind, mit der Mehrheit der Stimmen seiner promovierten 
Mitglieder nach Anhörung des Promovierten. 
 
 

§ 16 
Rechtsbehelf | Einsichtnahme 

 
(1) Alle belastenden Entscheidungen nach dieser Promotionsordnung (insbesondere nach den §§ 
5 Abs. 4, 6 Abs. 5 und 6, 8 Abs. 3, 9 Abs. 7 und 8, 10 Abs. 6 und 7, 11 Abs. 5, 15    Abs. 3) 
sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  
Gegen sie steht dem Betroffenen das Recht des Widerspruchs innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe der Entscheidung zu. Der Widerspruch ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
beim fachlich zuständigen Promotionsausschuss einzureichen.  
 
(2) Über den Widerspruch entscheidet der Fakultätsrat der Fakultät III, im Fachgebiet 
Musikwissenschaft verstärkt durch die promovierten Mitglieder des Instituts für Musikwissenschaft 
Weimar–Jena, soweit diese nicht bereits Mitglied des Fakultätsrats sind, mit der Mehrheit der 
Stimmen seiner promovierten Mitglieder nach Einholung einer Stellungnahme des Justiziariats der 
Hochschule. Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen, erlässt den Widerspruchsbescheid der 
Präsident nach Gegenzeichnung durch den Dekan. 
 
(3) Der Doktorand hat das Recht, nach Abschluss des Promotionsverfahrens die Promotions-akte 
einzusehen. § 9 Abs. 7 S. 3, § 10 Abs. 7 S. 5 sowie § 11 Abs. 5 S. 2 bleiben unberührt. 
 
 



Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, Verkündungsblatt Nr. 3/2017 vom 30.10.2017 
 
 

Herausgeber: Prof. Dr. Christoph Stölzl, Präsident                                    83 
 

 

(4) Gemäß § 111 ThürHG gilt für das Promotionsverfahren das Thüringer Verwaltungs-
verfahrensgesetz (ThürVwVfG). Für das Widerspruchsverfahren findet die Verwaltungs-gerichts-
ordnung (VwGO) Anwendung.  

 
§ 17 

Gemeinsame Promotionen mit anderen Hochschulen 
 
(1) Die Durchführung von gemeinsamen Promotionsverfahren mit anderen – als der in § 1 Abs. 1 
genannten – in- oder ausländischen Hochschulen mit Promotionsrecht erfolgt auf der Grundlage 
einer bilateralen Vereinbarung zwischen der HfM und der betreffenden Hochschule, die von den 
Regelungen dieser Ordnung abweichen kann. 
 

Sie regelt insbesondere,  
 

 welche Studien- und Prüfungsordnungen für Auflagen entsprechend § 3 Abs. 3 maßgeblich 
sind,  

 die Durchführung der wissenschaftlichen Betreuung, die durch mindestens je einen Betreuer 
der beteiligten Hochschulen erfolgen soll, 

 den Umfang der Forschungsaufenthalte an der Partnerhochschule, der 12 Monate nicht 
unterschreiten soll, 

 die Prüfungsmodalitäten, einschließlich der zu verwendenden Sprache, der Besetzung der 
Promotionskommission und des anzuwendenden Notensystems,   

 die Übernahme von Reisekosten, 
 die Modalitäten der Verleihung der Promotionsurkunde, 
 die Pflicht zur Veröffentlichung der Promotion und die Ablieferung der Pflichtexemplare, 
 welche Promotionsordnung für die weiteren Verfahrensfragen, ggf. mit welchen 

Abweichungen, Anwendung findet. 
 
(2) Die Zulassung zur Promotion erfolgt sowohl an der HfM, als auch an der beteiligten 
Hochschule.  
 
(3) Die Dissertation kann sowohl an der HfM, als auch an der Partnerhochschule vorgelegt 
werden. Wird die Dissertation an einer Hochschule angenommen, so ist sie der jeweils anderen 
Hochschule zur Zustimmung über den Fortgang des Verfahrens zu übermitteln. Wird diese 
Zustimmung erteilt, findet die mündliche Prüfung nach Maßgabe der Bestimmungen der 
annehmenden Hochschule statt. Wird die Zustimmung durch die andere Hochschule nicht erteilt, 
ist das gemeinsame Promotionsverfahren beendet. Es kann dann nur nach den Bestimmungen der 
annehmenden Hochschule fortgesetzt werden.       
 
(4) Der Doktorgrad und der bei Kooperation mit einer ausländischen Hochschule entsprechende 
ausländische Grad können von den beiden Hochschulen durch eine gemeinsame Urkunde 
verliehen werden, die mindestens den Anforderungen von § 13 Abs. 1 genügt. Werden über die 
Verleihung der Grade getrennte Urkunden ausgestellt, enthalten diese den Hinweis darauf, dass 
es sich um eine gemeinsame Promotion handelt und beide Urkunden zusammen eine 
gemeinsame Promotionsurkunde darstellen.  
 
(5) Bei einer gemeinsamen Promotion mit einer ausländischen Hochschule ist auf der 
Promotionsurkunde zu vermerken, dass der Promovierte das Recht hat, in Deutschland den 
Doktorgrad gemäß § 1 Abs. 1 und in dem ausländischen Staat den dort verliehenen Doktorgrad 
zu führen und dass in Klammern die Namen der beiden Hochschulen, die das 
Promotionsverfahren durchgeführt haben, hinzugefügt werden können. 
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§ 18 
Doktorjubiläum 

 
(1) Die Promotionsurkunde kann zur 50. Wiederkehr des Promotionstages erneuert werden, wenn 
dies mit Rücksicht auf die wissenschaftlichen Verdienste oder auf die enge fachliche Verbindung 
des Jubilars mit der HfM bzw. mit dem Institut für Musikwissenschaft Weimar–Jena, bei 
gemeinsamen Promotionen nach § 17 mit beiden beteiligten Hochschulen, angebracht erscheint.  
 
(2) Die Jubiläumsurkunde wird auf Antrag des zuständigen Dekans und nach Zustimmung des 
Fakultätsrats, im Fachgebiet Musikwissenschaft verstärkt durch die promovierten Mitglieder des 
Instituts für Musikwissenschaft Weimar–Jena, soweit diese nicht bereits Mitglied des Fakultätsrats 
sind, verliehen. Sie trägt die Unterschriften gemäß § 13 Abs. 1. 
 

 
§ 19 

Ehrenpromotion 
  
(1) In Anerkennung hervorragender wissenschaftlicher Leistungen oder anderer besonderer 
Verdienste kann in den in § 1 Abs. 1 genannten Fachgebieten auch Grad und Würde eines 
„Doktor ehrenhalber“ (doctor honoris causa) verliehen werden. Die nach § 1 Abs. 1 zu 
vergebenden Doktorgrade werden dann mit dem Zusatz „honoris causa“ (h. c.) versehen. 
 
(2) Zur Initiierung der Prüfung einer Ehrenpromotion bedarf es eines entsprechenden Antrags an 
den fachlich zuständigen Promotionsausschuss durch mindestens einen Hochschullehrer des 
betreffenden Fachgebiets, im Fachgebiet Musikwissenschaft auch durch ein promoviertes Mitglied 
der FSU, das im Institut für Musikwissenschaft Weimar–Jena tätig ist.  
 
(3) Zur Würdigung der wissenschaftlichen und/oder besonderen Leistungen der zu ehrenden 
Persönlichkeit bestellt der zuständige Promotionsausschuss mindestens zwei externe Gutachter. 
Sieht er die vorgelegten Gutachten als ausreichend an, legt er den Antrag, ggf. zusammen mit 
einer eigenen Stellungnahme, dem Fakultätsrat vor. 
 
(4) Unter Würdigung der vorgelegten Unterlagen entscheidet der Fakultätsrat der Fakultät III, im 
Fachgebiet Musikwissenschaft verstärkt durch die promovierten Mitglieder des Instituts für 
Musikwissenschaft Weimar–Jena, soweit diese nicht bereits Mitglied des Fakultätsrats sind, mit 
drei Viertel der Stimmen seiner promovierten Mitglieder über den Antrag auf Verleihung der 
Ehrendoktorwürde.  
Vor dem Beschluss des Fakultätsrates ist dem Senat Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.  
 
(5) Der Leiter der Hochschule und der zuständige Dekan vollziehen die Verleihung der 
Ehrendoktorwürde in der Regel in einer öffentlichen Veranstaltung, zu der der Senat und die 
Mitglieder der involvierten Fakultäten und Institutionen geladen sind, durch Überreichung einer 
von den Leitern der beteiligten Hochschulen sowie den jeweils beteiligten Dekanen 
unterzeichneten und mit den Siegeln der beteiligten Hochschulen versehenen Urkunde, in der die 
Leistungen der geehrten Persönlichkeit gewürdigt werden. 
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§ 20  
Inkrafttreten | Übergangsbestimmungen | Änderungen 

 
(1) Diese Ordnung tritt zum 01. Oktober 2017, dem Beginn des Wintersemesters 2017/18, in 
Kraft.  
 

Sie gilt auch für alle bereits begonnenen Promotionsverhältnisse für die weitere Fortführung und 
Beendigung des Promotionsverfahrens.  
Sofern zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung ein Antrag auf Eröffnung des 
Promotionsverfahrens noch nicht gestellt und auch nicht absehbar ist, soll für die weitere Arbeit an 
der Dissertation ein Zeit- und Arbeitsplan im Sinne des § 7 Abs. 2 dieser Ordnung aufgestellt 
werden und das weitere Promotionsverfahren begleiten. 
 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Ordnung treten die „Promotionsordnung für das Fachgebiet 
Musikwissenschaft am gemeinsamen Institut für Musikwissenschaft Weimar–Jena“ vom 26. Juni 
2001 (VBl. 02/2004 S. 8) sowie die „Promotionsordnung des Fachbereichs III für das 
Fachgebiet Musikpädagogik“ vom 02. Juli 2002 (VBl. 02/2004 S. 27) nach Maßgabe von 
Abs. 3 außer Kraft.   
 
(3) Bewerber, die vor dem Inkrafttreten dieser Promotionsordnung auf der Grundlage einer der in 
Abs. 2 benannten Promotionsordnungen als Doktorand zugelassen wurden, sind berechtigt, auf 
Basis einer entsprechenden schriftlichen Erklärung gegenüber dem Promotionsausschuss das 
Verfahren nach der jeweiligen Promotionsordnung zu beenden. Dieses Wahlrecht entfällt nach 
Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser Ordnung.   
 
(4) Für Bewerber, die ein neu berufenes Fakultätsmitglied an der Hochschule, der dieses Mitglied 
vor seiner Berufung angehörte, als Doktorand angenommen bzw. betreut hat, gelten die 
Zulassungsvoraussetzungen zur Annahme als Doktorand bzw. zur Eröffnung des 
Promotionsverfahrens der Herkunftshochschule ebenfalls für die HfM. Für die Fortführung und 
Beendigung des Promotionsverfahrens ist die vorstehende Promotionsordnung maßgeblich.    
 
(5) Änderungen dieser Ordnung bedürfen der zustimmenden Kenntnisnahme des Fakultätsrats 
der Philosophischen Fakultät der FSU nur dann, wenn sie die Promotion im Fachgebiet 
Musikwissenschaft betreffen. Alle anderen Änderungen sind der Philosophischen Fakultät lediglich 
nachrichtlich zu übermitteln.    
 
 
Weimar, den 04. September 2017 
 
 
Prof. Dr. Christoph Stölzl  
Präsident   
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Anlage 1  Betreuungsvereinbarung 
 
 
Zwischen   Frau/Herr  

Anschrift 
 

 – nachfolgend Promovend genannt –  
 
und   Frau/Herrn  
   Funktionsstelle 

Anschrift der Funktionsstelle 
 

 – nachfolgend Betreuer/in genannt –  
sowie 
 
Frau/Herrn  

   Funktionsstelle 
Anschrift der Funktionsstelle 
 

 – nachfolgend Betreuer/in genannt –  
 

 
wird nachfolgende Betreuungsvereinbarung gemäß § 4 der Promotionsordnung der Hochschule 
für Musik FRANZ LISZT Weimar in der jeweils geltenden Fassung geschlossen: 

 
 

§ 1 
Thema und Art der Dissertation 

 
Der Promovend beabsichtigt, beginnend mit der Zulassung zur Promotion durch den fachlich 
zuständigen Promotionsausschuss der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar, eine 
monographische Dissertation zu dem nachfolgend benannten Thema zu erstellen: 
 

 Themenstellung 

 

Das Promotionsvorhaben wurde mit Exposé vom xx.xx.xxxx beschrieben und mit dem/den 
Betreuer/n abgestimmt. Es wird als Anlage zu dieser Vereinbarung genommen. 

 

Das Promotionsvorhaben ist  
 

 Gegenstand einer gemeinsamen Kooperation mit der wissenschaftlichen Einrichtung: 
 

_______________________________________________________________ 

 

 Gegenstand der Teilnahme an dem strukturierten Promotionsprogramm: 
 

_______________________________________________________________ 
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§ 2 
Zeit- und Arbeitsplan  

 
Die Konzipierung und Durchführung des Promotionsvorhabens ist so zu gestalten, dass die 
Promotion in der Regel innerhalb von drei Jahren abgeschlossen werden kann.  
 
Zum vorgenannten Promotionsvorhaben wurde ein vorläufiger Zeit- und Arbeitsplan erstellt, der 
Anlage dieser Vereinbarung wird. Mit dem Zeit- und Arbeitsplan werden Arbeitspakete und 
Meilensteine vereinbart, die unter Berücksichtigung des Themas der Dissertation und der 
Qualifikation des Promovenden, überprüfbare Zwischenziele festlegen. 
 
Der Zeit- und Arbeitsplan ist mindestens einmal jährlich zu überprüfen. Er kann im gegenseitigen 
Einvernehmen jederzeit angepasst und modifiziert werden. Er ist anzupassen, wenn eine Aus-
setzung des Promotionsverhältnisses nach § 6 Abs. 2 der Promotionsordnung erfolgt.  
Jede Überprüfung und Anpassung  ist schriftlich zu dokumentieren und dem Promotionsausschuss 
zur Kenntnis zu geben. 
 
 

§ 3 
Aufgaben und Pflichten der/des Betreuer/s 

 
Dem/Den Betreuer/n sind folgende Abweichungen von den in § 3 der Promotionsordnung 
bestimmten regelmäßigen Zulassungsvoraussetzungen bekannt: 
 

    Abschluss des Hochschulstudiums nicht mit mindestens dem Prädikat „gut“    
 

    Bachelor- oder diesem gleichgestellter Abschluss  
 

Mit der Unterzeichnung dieser Betreuungsvereinbarung wird eine Zulassung des Promovenden 
zur Promotion trotz Abweichen von den Regelvoraussetzungen der Promotionsordnung durch 
den/die Betreuer fachlich befürwortet.   
 
Der/Die Betreuer ist/sind zur regelmäßigen fachlichen Beratung des Promovenden sowie zu 
regelmäßigen Gesprächen über den Fortgang der Arbeit und die Einhaltung des Zeit- und 
Arbeitsplans bei gleichzeitiger Unterstützung der wissenschaftlichen Selbstständigkeit des 
Promovenden verpflichtet.   
 
Der/Die Betreuer hat/haben den Promovenden auf alle fachbezogenen Angebote zu Aus- und 
Weiterbildung sowie zum fachlich–wissenschaftlichen Austausch hinzuweisen und eine 
weitgehende Einbindung des Promovenden in fachbezogene Veranstaltungen anzustreben.  
 
Die Betreuung erfolgt unabhängig von der Dauer einer Finanzierung des Promotionsvorhabens.  
 
 

§ 4 
Aufgaben und Pflichten des Promovenden 

 
Der Promovend verpflichtet sich zu einer regelmäßigen Berichterstattung über inhaltliche 
Teilergebnisse der Dissertation sowie zur Beachtung des Zeit- und Arbeitsplans. Abweichungen 
sind dem/den Betreuer/n umgehend anzuzeigen. 
 
Der Promovend verpflichtet sich zu einer engagierten Betreibung seines Promotionsvorhabens. 
Dazu gehört auch die regelmäßige Aus- und Weiterbildung nach § 7 der Promotionsordnung.  
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§ 5 
Arbeitsbedingungen | Ausstattung 

 
Dem Promovenden werden folgende Ressourcen zur Verfügung gestellt: 
 

Arbeitsplatz      PC     
Telefon       Internetzugang    
 

Sonstiges: 
 

 § 6 
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis  

 
Promovend und Betreuer verpflichten sich zur Einhaltung der Grundsätze guter wissenschaftlicher 
Praxis nach Maßgabe der §§ 1 und 2 der Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher 
Praxis an der Friedrich–Schiller–Universität Jena.  
(http://www.uni-jena.de/Sicherung_guter_wissenschaftlicher_Praxis.html) 
 
 

§ 7 
Konflikte | Beendigung des Betreuungsvertrages  

 
Bei Konflikten im Betreuungsverhältnis können sich beide Parteien jederzeit an den fachlich 
zuständigen Promotionsausschuss wenden.  
 
Eine ordentliche Kündigung des Betreuungsvertrages durch den/die Betreuer ist ausgeschlossen. 
Davon unberührt bleibt das außerordentliche Kündigungsrecht aus wichtigem Grund. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere bei wiederholter Verletzung der in dieser Vereinbarung 
geregelten Pflichten vor. 
 
Anderenfalls endet der Betreuungsvertrag durch die jederzeit mögliche Beendigung durch eine 
schriftliche Erklärung des Promovenden oder mit Abschluss des Promotionsverfahrens.  
 
 

§ 8  
Vereinbarkeit von Familie und Wissenschaft 

 
Die Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher Tätigkeit wird besonders unterstützt. 
Spezielle Fördermaßnahmen werden nach Bedarf vereinbart. 
 
 
Weimar, den       Weimar, den 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Betreuer/in      Promovend/in 
 
 
 
_____________________________  
Betreuer/in
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Anlage 2 Promotionsurkunde Musikwissenschaft 
 

 
 

P r o m o t i o n s u r k u n d e  
Die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar verleiht durch die Fakultät III 

gemeinsam mit der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena 

[Vorname] [Name] 
geboren am [Geburtsdatum] in [Geburtsort] 

den akademischen Grad 
 

– doctor philosophiae – 

(Dr. phil.), 

nachdem mit der Dissertation 

[„Titel“] ([Prädikat]) 

sowie der mündlichen Prüfung vom [Prüfungsdatum] 
die wissenschaftliche Befähigung erwiesen und das Gesamtprädikat 

[Prädikat] 

vergeben wurde. 

Weimar / Jena, den [Datum] 
Ausstellungsdatum 

Präsident/in Dekan/in der Fakultät III 

_________________________ _________________________ 
[Titel] [Vorname] [Name]  [Titel] [Vorname] [Name] 
 

 
Präsident/in Dekan/in der Philosophischen Fakultät  

_________________________ _________________________ 
[Titel] [Vorname] [Name] [Titel] [Vorname] [Name] 

 

[Siegel] 

[Siegel] 
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Anlage 3 Promotionsurkunde Kulturmanagement | Musikpädagogik 
 
 
 
 
 

P r o m o t i o n s u r k u n d e  

Die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar  

verleiht durch die Fakultät III 

[Vorname] [Name] 
geboren am [Geburtsdatum] in [Geburtsort] 

 

den akademischen Grad 
 

– doctor philosophiae – 

(Dr. phil.), 

nachdem mit der Dissertation 

[„Titel“] ([Prädikat]) 

sowie der mündlichen Prüfung vom [Prüfungsdatum] 
die wissenschaftliche Befähigung erwiesen und das Gesamtprädikat 

[Prädikat] 

vergeben wurde. 

Weimar, den [Datum] 
Ausstellungsdatum 

Präsident/in Dekan/in der Fakultät III 

_________________________ _________________________ 
[Titel] [Vorname] [Name]  [Titel] [Vorname] [Name] 

  

[Siegel] 


